
73 der Beilagen zu den. stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

16. 6. 1970 

Regierung~vorlage 
.' ~ . 

Bundesgesetz vom· XXXXXXXXXX, 
mit '. dem' das Landesvertragslehrergesetz 1966 

abgeändert wird 

Der Nationalrat hatheschl6ssen: 

. Artikel 1 

Dem § f Abi;. 2 des Landesvertragslehrergeset
zes 1966, BGBL Nr. 172, wird folgender Satz an
gefügt: 
"Sofern für die Erlassung von Verordnungen auf 
Grund von Bundesgesetzen, die gemäß § 2 auf 
Landesvertragslehrer anwendbar sind, die Bun
desregierung oder ,die Bundesregierung im Ein-

vernehmen mit dem Hauptausschuß des Natio
nalrates zuständig ist,. gilt dies auch im Anwen" 
dungsbereich dieses Bundesgesetzes;" 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit Wirkung vom 
1. September 1970 in Kraft. 

Artikel III 

Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß 
Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist 
der Bundesminister für Unterricht betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Regierungsvorlage 'betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechts
überleitungsgesetz 1962 abgeändert wird (6. No
velle Zum LaDÜG. 1962), 54 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XII. GP., sieht im Artikel I Z. 4 vor, daß in 
jenen Fällen, in denen für die Erlassung von Ver
ordnungen auf Grund von Bundesgesetzen; die 
durch das Landeslehrer-Dienstrechtsüherleitungs
gesetz 1962, BGBl. Nr. 245, in der geltenden Fa,· 
sung, auf die Landeslehrer anwendbar sind, die 
Bundesregierung oder die Bundesregierung im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Na
tionalrates zuständig ist, diese Zuständigkeitsrege
lung auch für die die Landeslehrer betreffenden 
Verordnungen gelten soll. Die Begründung für 
diese Änderung im Landeslehrer-Dienstrechts
überleitungsgesetz 1962 ist darin gegeben, daß der 
GrundsatZ besteht, besoldungsrechtliche Regelun
gen für Bundeslehrer unverändert für Landes
lehrer 'anwendbar zu erklären. Dies hat zur Folge, 
daß die (auf Grund der für Landeslehrer anwend
bar erklärten Bundesgesetze) von der Bundes-

regierung erlassenen Verordnungen gesondert für 
Landeslehrer vom Bundesminister für Unterricht 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und 
dem Bundesminister für Finanzen anwendbar er
klärt werden müssen. Dies ist im Hinblick auf die 
verschiedenartige. Zuständigkeit erforderlich. Ins
besondere trifft dies auf die jährlich gemäß § 88 
des Gehaltsgesetzes 1956 erlassene Teuerungszula
genverordnung zu. 

Gleiches gilt für die Landeslehrer im Hinblick 
auf die gemäß § 53 Abs. 4 des Vertragsbedienste- . 
tengesetzes 1948 für die Vertragsbediensteten er. 
lassenen Teuerungszulagenverordnungen, ,die je
weils auch auf die Landesvertragslehrer gesondert 
anwendbar erklärt werden müssen. Um dies zu 
vermeiden, soll eine der vorgesehenen Ergänzung 
des Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetzes 
1962 entsprechende Ergänzung des Landesver
tragslehrergesetzes 1966 vorgenommen werden. 

Ein diesem Entwurf entsprechendes Bundes
gesetz bedingt für den Bund keinen Mehrauf
wand, sondern stellt eine Verwaltungsverein
fachung dar. 
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2 73 der Beilagen 

Arihang zu .den . Erläuternden Bemerkungen' 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

Geltendes Recht: Entwurf: 

§ 7. ... § 7 .... 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes- (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes-
gesetzes sind vom Bundesministerium für Unter- gesetzes sind vom Bundesministerium für Unter
richt im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler- richt im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler
amt, soweit ihre Bestimmungen finanzielle Aus- amt, soweit ihre Bestimmungen finanzielle Aus
wirkungeri für den Bund nach sich ziehen, außer- . wirkungen für den Bund nach sich ziehen, außer
dem im Einvernehmen mit dem Bundesministe- dem .im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für Finanzen. zu erlassen. rium für Finanzen zu erlassen .. Sofern für die 

" .-~. 

Erlassung von Verordnungen auf Grund von 
Bundesgesetzen, die gemäß § 2 auf Landesver
tragslehrer anwendbar sind, die Bundesregierung 
oder die Bundesregierung im Einvernehmen mit 
dem Hauptausschuß des Nationalrates zuständig 
ist, gilt dies auch. im Anwendungsbereich. dieses 
Burudesgesetzes. 
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